
Neue Regel (ab 01.01.2008) für den Stichkampf beim Hochsprung 
    

(analog beim Stabhochsprung) 
    

Für den Stichkampf gilt ab 2008 eine neue Regelung. Der entsprechende Abschnitt in den Internationalen  
Wettkampfregeln (IWR – 181.8) lautet: 
c   besteht weiterhin Gleichstand und 
    (i)   betrifft es den ersten Platz, führen die gleichstehenden Wettkämpfer einen weiteren Versuch über  
          die nächste Höhe aus, die in Übereinstimmung mit Nr. 1 nach der zuletzt übersprungenen  
          Höhe festgelegt. Ist danach … 

 
 

Es wurde also neu festgelegt, mit welcher Höhe der Stichkampf beginnt. Als erste Höhe im Stichkampf ist die Höhe aufzulegen, die direkt 
nach der zuletzt erfolgreich übersprungenen Höhe in der Liste der vor dem Beginn des Wettkampfes bekannt gegebenen Höhen folgt ..  
     

Beispiel für die neue Auswertung: 
Vor Wettkampfbeginn wurden folgende Sprunghöhen bekannt gegeben:  

1,75 m, 1,80 m, 1,84 m, 1,88 m, 1,91 m, 1,94 m, 1,97 m, 1,99 m …. 
               

 Symbole: O für gültig; X für Fehlversuch; ― für Verzicht übersp. im ?? Anzahl Stichkampf  
NN 1,75 1,80 1,84 1,88 1,91 1,94 1,97 Höhe Versuch Fehlv. 1,91 1,89 1,91 Platz 
A OOOO    XOXOXOXO    OOOO    XOXOXOXO    XXXX―    XXXXXXXX        1,881,881,881,88    2222....    2222    XXXX    OOOO    XXXX    2222    

B ―    XOXOXOXO    ―    XOXOXOXO    ―    ―    XXXXXXXXXXXX    1,881,881,881,88    2222....    2222    XXXX    OOOO    OOOO    1111    

C ―    OOOO    XOXOXOXO    XOXOXOXO    ―    XXXXXXXXXXXX        1,881,881,881,88    2222....    2222    XXXX    XXXX        3333    

D ―    XOXOXOXO    XOXOXOXO    XOXOXOXO    XXXXXXXXXXXX            1,881,881,881,88    2222....    3333                4444    
 

Die zuletzt erfolgreich übersprungene Höhe ist 1,88 m. In der Reihenfolge der angegebenen Sprunghöhen folgt auf 1,88 m als nächste Höhe 
1,91 m. Über diese Höhe beginnen nun die Teilnehmer A, B und C mit dem Stichkampf.  
 

Nach der bisherigen Regel hätte der Stichkampf mit der Höhe 1,94 m begonnen, denn das ist die niedrigste Höhe, bei der einer der gleich-
stehenden Wettkämpfer ausgeschieden ist. Hier sind sogar zwei Teilnehmer bei 1,94 m ausgeschieden. 
 

Die weiteren Regelvorgaben für den Stichkampf wurden nicht geändert. Es gelten also weiterhin: 
1) Erfolgt durch den oben beschriebenen weiteren Versuch keine Entscheidung, wird die Sprunglatte beim Hochsprung um 2 cm 

höher (bei gültigen Versuchen) bzw. um 2 cm tiefer (bei ungültigen Versuchen) gelegt. Beim Stabhochsprung werden die Sprung-
latten um 5 cm höher bzw. tiefer gelegt. 

2) Die gleichstehenden Wettkämpfer müssen bis zur Entscheidung über jede aufliegende Höhe einen Versuch ausführen. Das heißt, 
dass ein Verzicht auf Versuche nicht möglich ist. 

3) In den Schülerklassen werden keine Stichkämpfe durchgeführt. 
4) Bei Gleichstand auf den übrigen Plätzen wird den Wettkämpfern der gleiche Platz zuerkannt. 
5) In Mehrkämpfen und in der DMM gibt es keine Stichkämpfe.  
6) Die Ergebnisse der Stichkämpfe müssen in die Ergebnislisten aufgenommen werden (wichtig für die Rekord- bzw. Bestenlisten).  

 

Aschaffenburg, 07.01.2009 Bertold Heyder 
 


